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RS OGH 1996/6/25 1Ob2191/96d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

BDG §112 Abs1

Rechtssatz

Die Zuständigkeit, die vorläu5ge Suspendierung zu verfügen, ist für die Dienstbehörde nur solange gegeben, als nicht

über dieselbe Sache ein bestimmtes Disziplinarverfahren bei der Disziplinarkommission anhängig ist (VwSlg 11.108/A).
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